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Geschäftsführung ohne Auftrag durch 
 vermeintlichen Ersatzversorger  

– Anmerkung zu Landgericht Essen, Urteil vom 28.01.2022 – 

41 O 20/19 –* 

1. Sachverhalt 

Die Klägerin ist ein Letztverbraucher mit einem Netzanschluss 
in Mittelspannung. Die Beklagte ist ein Energieversorger und 
örtlicher Grundversorger am Sitz der Klägerin.  
Die Klägerin wurde von der Streitverkündeten, einem Ener-
gieversorger, ursprünglich auf Grundlage eines Liefervertra-
ges mit Strom beliefert, der zum 31.12.2018 endete. Für die 
Zeit ab dem 01.01.2019 schloss die Klägerin einen Lieferver-
trag mit einem anderen Versorger, der jedoch noch im De-
zember 2018 in Insolvenz geriet und dem am 22.12.2018 der 
Bilanzkreis gekündigt wurde. Die Klägerin und die Streitver-
kündete schlossen daher am 22.12.2018 einen  Stromliefer -
vertrag für die Zeit ab dem 01.01.2019. Inwieweit die Anmel-
dung der Streitverkündeten für die Klägerin im Rahmen der 
Marktkommunikation erfolgte, geht aus den Feststellungen 
des Gerichts nicht hervor.  
Am 22.12.2018 informierte der örtliche Netzbetreiber die Be-
klagte über den Ausfall des insolventen Versorgers der Klä-
gerin. Mit Schreiben vom 27.12.2018 teilte der Netzbetreiber 
der Klägerin mit, dass diese ab 01.01.2019 durch den  ört -
lichen Grundversorger (hier die Beklagte) über die  Ersatz -
versorgung mit Strom versorgt werde. Am 04.01.2019 infor-
mierte auch die Beklagte die Klägerin darüber, sie als Ersatz-
versorger zu beliefern. Am 09.01.2019 fand ein Telefonat zwi-
schen der Klägerin und der Beklagten statt, in dem nach 
 Ansicht des Gerichts deutlich wurde, eine Belieferung durch 
die Beklagte sei nicht erwünscht.  
Am 11.01.2019 kündigte die Streitverkündete die Ersatzbelie-
ferung durch die Beklagte. Die Beklagte erstellte darauf am 
28.01.2019 eine Schlussrechnung über rund 86.000 € für die 
Zeit vom 01.01.2019 bis 27.01.2019. Die Klägerin beglich die 
Rechnung am 11.02.2019, forderte jedoch im Nachgang die 
Rückzahlung des Betrages wegen fehlenden Rechtsgrundes. 
Die Beklagte war der Ansicht, es sei ein Vertrag zustande ge-
kommen, zumindest stehe ihr aber Aufwendungsersatz zu.  

2. Begründung 

Das Gericht spricht der Beklagten als örtlichem Ersatzversor-
ger einen anteiligen Betrag von ca. 19.000 € zu, im Übrigen 
hat die Klägerin Anspruch auf Rückzahlung. Ein Stromliefe-
rungsvertrag sei zwischen der Klägerin und der Beklagten 
nicht zustande gekommen. Das Schreiben vom 04.01.2019 sei 
zwar als Angebot der Beklagten zu werten, wurde aber von 
der Klägerin nicht angenommen. Auch eine Realofferte habe 
am 01.01.2019 nicht vorgelegen, da diese auf Beseitigung 
eines vertragslosen Zustandes gerichtet sei. Wegen des Ver-
trages zwischen der Klägerin und der Streitverkündeten sei 
ein konkludenter Vertragsschluss nicht möglich gewesen.  
Für die Zeit vom 01.01.2019 bis 09.01.2019 sieht das Gericht 
einen Anspruch der Beklagten aus der sog. Geschäftsführung 
ohne Auftrag, §§ 677, 683 S. 1, 670 BGB. Die Beklagte habe 
sich gegenüber dem Netzbetreiber bereit erklärt, als Strom-
lieferantin der Klägerin einzutreten. Sie habe dabei das Ge-
schäft der Klägerin geführt und nicht nur ihr eigenes. Objek-
tiv habe es in der Sphäre der Klägerin gelegen, für einen 
Stromlieferanten zu sorgen, der die Lieferanmeldung durch-

laufe und so die Belieferung gewährleisten könne. Die Strom-
lieferung habe im objektiven Interesse und mutmaßlichen 
Willen der Klägerin gelegen, damit diese ihren Betrieb fort-
führen konnte und auch der veröffentlichte Ersatzversor-
gungspreis sei heranzuziehen.  
Ab dem 09.01.2019 hätten jedoch die Voraussetzungen des 
§ 683 S. 1 BGB nicht mehr vorgelegen, da die Beklagte telefo-
nisch einen entgegenstehenden Willen äußerte. Weitergehen-
 de Ansprüche auf Zahlung bzw. Aufwendungsersatz sieht 
das Gericht nicht.  

3. Bewertung 

Eigentlich kann die Entscheidung rechtlich nicht hinreichend 
bewertet werden, denn der hierfür zugrunde zu legende 
Sachverhalt blieb scheinbar im Verfahren unvollständig.  
Der Anspruch aus der sog. Geschäftsführung ohne Auftrag 
(GoA) wirft jedoch einige Fragen auf. Die GoA ist ein Rechts-
instrument, das demjenigen, der nicht allein für sich, sondern 
auch zu Gunsten eines anderen handelt, den Ersatz seines 
entstandenen Aufwands sichern soll. Voraussetzung ist, dass 
das Geschäft für denjenigen, der handelt, zumindest auch 
fremd ist. Im Studium wird einem dieser Fall häufig mit dem 
Beispiel des verletzt an der Straße liegenden Hundes nahe-
gebracht, der von einem vorbeikommenden Autofahrer zum 
Tierarzt gebracht wird. Ähnlich sieht es das Gericht auch 
hier. So wie es im Interesse des Hundehalters läge, dass sein 
Tier gerettet werde, sei es grundsätzlich im Interesse des 
Letztverbrauchers, dass sein Unternehmen mit Strom ver-
sorgt wird. Relevant ist hier nicht die Person des Retters, son-
dern das Ergebnis.  
Nur wurde hier der Hund nicht zufällig gefunden, er wurde 
dem Geschäftsführenden vielmehr durch den örtlichen Netz-
betreiber ins Auto gelegt. Nun fragt man sich zurecht: Warum 
gerade dieses Auto? Oder vielmehr: Warum von allen Liefe-
ranten im Netz gerade der, der auch örtlicher Ersatzversorger 
ist? 
Die GoA wurde in der Rechtsprechung bereits vereinzelt ge-
nutzt, um faktische Versorgungen zu vergüten. So entschied 
der BGH am 27.04.20051 für einen Sachverhalt aus 2001, dass 
dem Energieversorger, der mit Rücksicht auf seine Anschluss- 
und Versorgungspflicht nach § 10 EnWG (1998) die  Strom -
lieferung übernimmt, ein Anspruch aus GoA zustehen. Die 
Anschluss- und Versorgungspflicht in § 10 EnWG (1998) knüpf-
 te aber – so wie jetzt die Regelungen der Niederspannungs-
anschlussverordnung (NAV) und der Grundversorgungsver-
ordnung (GVV) – an die Anschlussebene Niederspannung an 
und nicht an Mittelspannung. In Niederspannung ergab sich 
daher für den Versorger die Grundzuständigkeit, auch wenn 
sie nicht in einem Versorgungsverhältnis mündete. Mit der 
Neufassung des EnWG und den nach Netzanschluss und Be-
lieferung getrennten Verordnungen der GVV wurde jedoch 
gesetzlich noch einmal deutlicher verankert, dass diese Grund-
 zuständigkeit für Mittelspannung gerade nicht besteht. Kon-
sequenterweise wurde jüngst in einem weiteren Fall durch 
das OLG Düsseldorf2 für eine Belieferung außerhalb der 
Grund- oder Ersatzversorgung zwar auch eine GoA ange-
nommen, aber durch den örtlichen Netzbetreiber, da der ört-
liche Grund- und Ersatzversorger außerhalb seiner vertragli-
chen oder gesetzlichen Pflichten nicht für Verbräuche aus 
dem Netz zusteht.  
In der vorliegenden Entscheidung hat sich das Gericht aber 
mit der Frage der Zuordnung der Klägerin zur Beklagten 
nicht vertieft auseinandergesetzt und hat folglich auch keine 
Ableitungen für die Bewertung der GoA getroffen. Die Be-

114 VERSORGUNGSWIRTSCHAFT HEFT 4 2022

* Die Entscheidung finden Sie im vollen Wortlaut auf unserem Portal  
vw-online.eu unter DokNr. 22006439.

1 BGH, Urteil vom 27.04.2005 – VIII ZR 140/04, NJW-RR 2005, 1426. 
2 OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.02.2001 – I-27-U 19/19, RdE 2021, 438. 



klagte konnte die Belieferung erst nach Zuordnung durch 

den Netzbetreiber aufnehmen. Dieser beruft sich auf eine 

vertragliche Regelung im Netzanschlussvertrag zwischen dem 

Netzbetreiber und der Klägerin, wonach eine Belieferung 

durch die Beklagte für den Fall, dass kein Lieferant eintrete, 

vorgesehen sei.  

Diese Vereinbarung wird jedoch nicht weiter thematisiert. 

Unklar bleibt, ob die Anwendung der GoA infolge der Zuord-

nung auf Grundlage einer Vereinbarung überhaupt in Frage 

kommt. Welche Rechtsnatur hat diese Vereinbarung für die 

Beklagte?  

Die Zuordnung ist in der Marktkommunikation vorgesehen 

als massengeschäftstaugliche Umsetzung der vertraglichen 

oder gesetzlichen Versorgungspflicht hier der Beklagten. Muss 

die Beklagte infolge dieser systemprozessualen Zuordnung 

aber von einer Pflicht ausgehen, worin ist der Wille, auch ein 

fremdes Geschäft zu besorgen zu sehen? 

Unklar bleibt auch, ob der örtliche Netzbetreiber die miss-

glückte Anmeldung der Entnahmestelle der Klägerin durch 

die Streitverkündete überhaupt nicht oder nur unvollständig 

erhalten hatte und die Zuordnung zur Beklagten damit in 

Kenntnis eines Drittlieferanten vornahm.  

Auch die Wirksamkeit der vertraglichen Regelung ist frag-

lich. Wurde die Beklagte ausdrücklich auf Wunsch der Kläge-

rin in den Netzanschlussvertrag aufgenommen oder hat der 

Netzbetreiber die Beklagte in seinen Bedingungen  vorge -

geben?  

Bei einer Geschäftsführung auf Grund eines nichtigen Ver-

tragsverhältnisses scheidet das Instrument der GoA aus.3 Das 

sind Fälle, in denen zunächst in Annahme einer vertraglichen 

Verpflichtung gehandelt wird, die jedoch infolge der Nichtig-

keit nicht besteht. Was aber ist mit der Annahme einer Ver-

pflichtung, die durch die diskriminierende Bevorzugung eines 

von mehreren möglichen Lieferanten zustande kam und 

damit gegen die sich aus § 20 Abs. 1 und § 1 Abs. 2 EnWG 

 ergebende Freiheit der Lieferantenwahl verstößt?  

Im Ergebnis mag im vorliegenden Fall tatsächlich ein An-

spruch bestehen. Hergeleitet wurde er jedoch nicht. Viel-

leicht wird diese Frage im Rahmen der Berufung noch einmal 

vertieft. 

Dennoch können Lehren aus der Entscheidung gezogen wer-

den. Die Hinterlegung eines Ersatzlieferanten ist grundsätz-

lich möglich und wenn wirksam vereinbart, auch rechtlich 

unbedenklich. Nur eben nicht einseitig durch Vorgabe eines 

infolge seiner Monopolstellung zur Neutralität verpflichteten 

Dritten. Für den Markt zeigt sich, dass bei der kurzfristigen 

Versorgung oberhalb von Niederspannung und Niederdruck 

die Belieferung ohne Vertrag noch immer zu erheblichen Un-

sicherheiten führt, die durch Absicherung einer Einigung mit 

dem Betroffenen Letztverbraucher vermieden werden können. 

Auch seitens des Netzbetreibers sollte hier sensibel agiert 

werden, will man sich durch unberechtigte Zuordnung nicht 

Ersatzansprüchen aussetzen.  

– RAin Janka Schwaibold, Hamburg –** 

 

Zivilrecht 

DokNr. 22006693 

Keine verbrauchsabhängige Abrechnung ohne 
Mengenzähler 

– BGH, Urteil vom 12.01.2022 – VIII ZR 151/20 –* 

Leitsatz des Gerichts: 

Von einer nicht verbrauchsabhängigen Abrechnung im Sinne 

von § 12 Abs. 1 Satz 1 HeizkostenV ist auch dann  auszu -

gehen, wenn zwar die Wohnung über Heizkostenverteiler 

und Warmwasserzähler, jedoch die verbundene zentrale 

Wärme- und Warmwasserversorgungsanlage nicht über den 

nach § 9 Abs. 2 Satz 1 HeizkostenV vorgesehenen Wärme-

mengenzähler verfügt. 

Aus den Gründen (Zusammenfassung): 

I. Sachverhalt 

Zwischen dem Mieter einer Heidelberger Wohnung und des-

sen Vermieterin gab es Streit um die Rückforderung einer 

Mietsicherheit sowie die Höhe von Betriebskostennachforde-

rungen, mit denen diese aufgerechnet hatte. Der Kläger und 

seine Ehefrau hatten Vorauszahlungen auf die Betriebskos-

ten sowie eine Mietsicherheit per Barkaution von 2.575 € 

 geleistet.  

In dem Wohngebäude erfolgt die Versorgung mit Heizungs-

wärme und Warmwasser zentral durch Bezug von Fernwärme, 

die Versorgung mit Wärme ist dabei mit der Warmwasserver-

sorgungsanlage verbunden. Die auf die zentrale Warmwas-

serversorgungsanlage entfallende Wärmemenge wird nicht 

mit einem Wärmemengenzähler gemessen. In der Wohnung 

waren lediglich Heizkostenverteiler und ein Warmwasserzäh-

ler installiert. 

Die Beklagte rechnete für die Jahre 2016 und 2017 fristge-

recht über die Betriebskosten der Wohnung einschließlich 

der Heiz- und Warmwasserkosten ab. In diesen Abrechnun-

gen wurden die Gesamtkosten der Heizungsanlage wegen 

der fehlenden Erfassung der auf die zentrale Warmwasser-

versorgungsanlage entfallenden Wärmemenge unter Beru-

fung auf die in § 9 Abs. 2 Satz 4 HeizkostenV genannte For-

mel ersatzweise rechnerisch auf die Kosten für Warmwasser 

und auf die Heizkosten verteilt. Die auf diese Weise ermittel-

ten Kosten für Warmwasser und Heizung wurden dann zu 30 % 

über die Wohnfläche und zu 70 % anhand der Verbrauchs-

werte auf den Kläger umgelegt, die mittels den für die Miet-

wohnung installierten Heizkostenverteilern und dem Warm-

wasserzähler ermittelt wurden.  

Der Kläger erhob gegen die Abrechnungen verschiedene Ein-

 wendungen, weshalb die Beklagte sie mehrfach korrigierte, 

zuletzt jeweils mit Schreiben vom 19.12.2018. Eine verbrauchs-

 abhängige Aufteilung des Wärmeverbrauchs der verbunde-

nen zentralen Heizungs- und Warmwasserversorgungsanla-

ge erfolgte allerdings weiterhin nicht. Die Beklagte forderte 

von den Mietern Nachzahlungen in Höhe von 607,91 € für 

das Jahr 2016 und 980,65 € für das Jahr 2017. Der Mieter er-

kannte davon lediglich eine Summe von 737 € an. Die Heiz- 

und Warmwasserkosten kürzte er um 15 % und verlangte die 

Rückzahlung der Restsumme aus der Mietsicherheit. Der Ver-

mieter rechnete die offenen Beträge mit der Mietsicherheit 

auf. 
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3 Jauernig/Mansel, 18. Aufl. 2021, BGB § 677 Rn. 6. 
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